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1102 
20320 

Gesetz 
über die Gewährung von Sonderzahlungen zur 

Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise 
in den Jahren 2023 und 2024 für das 

Land Nordrhein-Westfalen sowie zur Änderung 
des Landesministergesetzes 

Der Landtag ha t das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
über die Gewährung von Sonderzahlungen zur 

Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise 
in den Jahren 2023 und 2024 für das 

Land Nordrhein-Westfalen sowie zur Änderung 
des Landesministergesetzes 

Vom 9. April 2024 

20320 

Artikel 1 
Gesetz über die Gewährung von Sonderzahlungen zur 
Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise in den 

Jahren 2023 und 2024 für das Land Nordrhein-Westfalen 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Gewährung von Sonderzah
lungen zur Abmilderung der Folgen gestiegener Verbrau
cherpreise (Sonderzahlung) in den Jahren 202 3 und 2024 
für die 

1. Beamtinnen und Beamten des Landes, der Gemein
den , der Gemeindeverb ände sowie der sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften , 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2 . Richterinnen und Richter des Landes, 

3 . Empfängerinnen und Empfänger von Unterhaltsbei
hilfen a ufgrund eines öffentlich-rechtlichen Aus
bildungsverhältnisses als Justizsekretäranwärterin , 
Justizsekretäranwärter, Gerich tsvollziehera nwärterin, 
Gerichtsvollziehera nwärter, Fachlehrerin in Ausbil
dung, Fachlehrer in Ausbildung, Forstinsp ektoran
wärterin, Forstinsp ektoranwärter, Forstreferendarin , 
Forstreferendar, Rechtsreferendarin oder Rechtsrefe
rendar des Landes und 

4. Ver sorgungsempfä ngerinnen und Versorgungsempfän
ger, denen laufende Ver sorgungsbezüge zustehen , die 
das Land , eine Gemeinde, ein Gemeindeverba nd oder 
eine der sonstigen der Aufsicht des Landes unter
stehenden Körper schaften , Anstalten oder Stiftungen 
des öffentlichen Rechts zu tragen ha t. 

Ausgenommen sind Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 
sowie ehrenamtliche Richterinnen und Richter. 

(2 ) Dieses Gesetz gilt n icht für die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihre Verbände . 

§2 

Einmalige Sonderzahlung für das Jahr 2023 
für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen, Richter, 

Unterhaltsbeihilfeempfängerinnen und 
Unterhaltsbeihilfeempfänger 

(1) Berechtigte nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 2 erhalten eine Sonderzahlung für das Jahr 2023 , 
wenn 

1. das Dienstverhältnis am 9. Dezember 2023 bestanden 
hat und 

2. sie in der Zeit vom 1. August 2023 bis zum 8. Dezem
ber 2023 mindestens an einem Tag Anspruch auf Be
soldung a us diesem Dienstverhältni s ha tten . 

(2) Berechtigte n ach § 1 Absatz 1 Sa tz 1 Nummer 3 er
ha lten eine Sonderzahlung für das Jahr 2023, wenn 

1. das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis am 
9. Dezember 2023 bestanden hat und 

2. sie in der Zeit vom 1. August 2023 bis zum 8. Dezem
ber 2023 mindestens an einem Tag Anspruch auf Un
terhaltsb eihilfe aus diesem öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnis hatten. 

(3) Die Höhe der Sonderzahlung beträgt 

1. für Berechtigt e nach § 1 Absa tz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 2 mit Anspruch auf Dienstbezüge nach § 1 Ab
satz 4 des La ndesb esoldungsgesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S . 642) in der jeweils gel
tenden Fassung 1800 Euro, 

2. für Berechtigte nach § 1 Absa tz 1 Satz 1 Nummer 1 
mit Anspruch auf Anwärterbezüge nach § 1 Absatz 5 
Nummer 1 des Landesbesoldungsgesetzes 1000 Euro 
und 

3. für Berechtigte nach § 1 Absatz 1 Sa tz 1 Nummer 3 
mit Anspruch auf Unterhaltsbeihilfe 1000 Euro. 

(4) Der Anspruch auf Gewährung der Sonderzahlung 
richtet sich gegen den Dienstherrn, gegen den die oder 
der Berechtigte zum Stichtag 9. Dezember 2023 An
spruch auf Besoldung oder Unterhaltsb eihilfe hatte. 
Soweit am genannten Stichtag kein Anspruch auf Be
soldung oder Unterhaltsbeihilfe bestand , richtet sich der 
Anspruch abweichend von Satz 1 gegen den Dienstherrn, 
gegen den di e oder der Berechtigte im Zeitraum vom 
1. August 2023 bis zum 8. Dezember 2023 zuletzt An
spruch auf Besoldung oder Unterhaltsbeihilfe ha tte. 

§3 
Monatliche Sonderzahlungen für das Jahr 2024 
für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen, Richter, 

Unterhaltsbeihilfeempfängerinnen und 
Unterhaltsbeihilfeempfänger 

(1) Berechtigte nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 2 erha lten für die Mona te Januar 2024 bis Oktober 
2024 mona tliche Sonderzahlungen . Der Anspruch b e
steht nur, wenn das Dienstverhältnis in dem jeweiligen 
Kalendermona t besteht und die Berechtigten in dem 
jeweiligen Bezugsmonat mindestens an einem Tag 
Anspruch auf Besoldung aus diesem Dienstverhä ltnis 
ha ben . 

(2) Berechtigte na ch § 1 Absatz 1 Sa tz 1 Nummer 3 er
ha lten für die Monate Januar 2024 bis Oktober 2024 mo
na tliche Sonderzahlungen. Der Anspruch besteht nur, 
wenn das öffentlich-rechtli che Ausbildungsverhältnis in 
dem jeweiligen Kalendermona t besteht und die Berech
t igten in dem jeweiligen Bezugsmona t mindestens an 
einem Tag Anspruch auf Unterhaltsbeihilfe a us diesem 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverh ältnis ha ben. 

(3) Die Höhe der Sonderzahlung beträgt mona tlich 

1. fü r Berechtigte nach § 1 Absatz 1 Sa tz 1 Nummer 1 
und 2 mi t Anspruch auf Dienstbezüge n ach § 1 Ab
satz 4 des Landesbesoldungsgesetzes 120 Euro, 

2. für Berechtigte nach § 1 Absatz 1 Satz 1 N ummer 1 
mit Anspruch auf Anwärterbezüge nach § 1 Absatz 5 
Nummer 1 des Landesbesoldungsgesetzes 50 Euro 
und 

3. für Berechtigte nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
mit Anspruch a uf Unterhaltsbeihilfe 50 Euro . 

(4) Der Anspruch r ichtet sich gegen den Dienstherrn , ge
gen den die oder der Berechtigte im Bezugsmona t An
spruch auf Besoldung oder Unterhaltsbeihilfe hat oder 
ha tte. Besteht aufgrund eines Dienstherrenwechsels ein 
Anspruch auf Besoldung oder Unterhaltsb eihilfe gegen 
mehrere Dienstherren im Anwendungsbereich dieses Ge
setzes , so richtet sich der Anspruch auf Sonderzahlung 
gegen den a bgebenden Dienstherrn . 

§4 

Teilzeitbeschäftigung und begrenzte Dienstfähigkeit 

(1) Bei Teilzeitbeschäftigung gilt § 8 Absatz 1 des Lan
desbesoldungsgesetzes entsprechend . In den Fällen des 
§ 65 Absa tz 1 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310 , ber. S. 642) in der jeweils gelten
den Fassung ist für die Bemessung des Umfangs der Teil-
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zeitbeschäftigung das Verhältnis der nach § 8 Absatz 1 
des Landesbesoldungsgesetzes anteilig gewährten Besol
dung maßgeblich . 

(2) Bei begrenzter Dienstfähigkeit im Sinne des § 27 des 
Beamtenstatusgesetzes vo m 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1010) in der jeweils geltenden Fassung richtet sich die 
Höhe der Sonderzahlung nach § 9 Absatz 1 des Landes
besoldungsgesetzes. 

(3) In den Fällen des § 2 sind jeweils die Verhältnisse am 
9. Dezember 2023 maßgeblich. Bestand an diesem Tag 
kein Anspruch a uf Dienstbezüge, Anwärterbezüge oder 
Unterhaltsbeihilfe, so sind sta ttdessen die Verhältnisse 
desjenigen Tages maßgebend, an dem die oder der Be
rechtigte im Zeitraum vom 1. August 2023 bi s zum 8. De
zember 2023 zuletzt einen solchen Anspruch ha tte. 

(4) § 3 Absatz 6 des Landesbesoldungsgesetzes ist ent
sprechend anzuwenden. 

(5) Die Sonderzahlungen bleiben bei der Berechnung 
des Zuschlags nach § 70 des Landesbesoldungsgesetzes 
unberücksichtigt. 

§5 
Anspruchsvoraussetzungen für Versorgungs
empfängerinnen und Versorgungsempfänger 

(1) Berechtigte nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 er
halten eine einmalige Sonderzahlung für das Jahr 2023, 
wenn ihnen am 9. Dezember 2023 ein entsprechender 
Anspruch auf Versorgungsbezüge zugestanden ha t. Die 
Sonderzahlung nach Satz 1 wird in der Höhe gewährt, 
die sich nach dem jeweils maßgeblichen Ruhegehaltssatz 
und den Anteilssätzen des Witwen- , Witwer- und Waisen
geldes sowie des Unterhaltsbeitrags aus dem Betrag von 
1800 Euro ergibt. Bei Empfängerinnen und Empfängern 
von Mindestversorgungsbezügen gilt der jeweils maß
gebliche Mindestr uhegehaltssa tz. 

(2) Berechtigte nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 mit 
laufenden Versorgungsbezügen erhalten für die Monate 
Januar 2024 bis Oktober 2024 neben ihren Versorgungs
bezügen mona tliche Sonderzahlungen. Die Sonderzah
lungen nach Satz 1 werden in der Höhe gewährt, die sich 
nach dem jeweils maßgeblichen Ruhegehaltssatz und 
den Anteilssätzen des Witwen- , Witwer- und Waisengel
des sowie des Unterhaltsbeitrages aus dem Betrag von 
120 Euro ergibt. Bei Empfängerinnen und Empfängern 
von Mindestversorgungsbezügen gilt der jeweils maß
gebliche Mindestruhegehaltssatz . 

(3) Versorgungsbezüge im Sinne der Absätze 1 und 2 
sind das Ruhegehalt, das Witwengeld , das Witwergeld , 
das Waisengeld und der Unterhaltsbeitrag. 

(4) Der Anspruch auf Gewährung der Sonderzahlung 
nach Absatz 1 und 2 richtet sich gegen den Dienstherrn, 
gegen den die oder der Berechtigte zum jeweiligen Stich
tag Anspruch auf Versorgungsbezüge hat oder hatte. 

§6 
Konkurrenzregelungen 

(1) Die Sonderzahlungen werden den Berechtigten für 
den jeweiligen Bezugszeitra um nur einmal gewährt. Dies 
gilt a uch bei gleichzeitigem Vorliegen mehrerer besolde
ter Hauptämter im Sinne des § 5 des Landesbesoldungs
gesetzes. Vorbeha ltlich der Regelungen in Absa tz 3 wird 
eine Sonderzahlung nach § 2 nicht gewährt , wenn den 
Berechtigten bereits nach § 3 Nummer llc des Einkom
mensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862) in der je
weils geltenden Fassung steuerfreie Leistungen für das 
Jahr 2023 aufgrund oder im Vorgriff auf eine bundes
gesetzliche Regelung, eine gesetzliche Regelung eines an
deren Landes oder eine tarifvertragliche Regelung aus 
einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst 
gewährt worden sind. 

(2) Bei der Berechnung sonstiger Bezüge oder sonstiger 
Leistungen bleiben die Sonderzahlungen unberücksich
tigt. 

(3) Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp
fängern wird beim Zusammentreffen mit einer der jewei
ligen Sonderzahlung entsprechenden Leistung aufgrund 
bundes-, landesgesetzlicher oder tarifvertraglicher Rege-

lung aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen 
Dienst die Sonderzahlung mit der Maßgabe gewährt, 
dass 

1. der Anspruch aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
dem Anspruch aus dem Rechtsverhältnis als Versor
gungsempfängerin oder Versorgungsempfänger vor
geht, 

2. beim Zusammentreffen von Ruhegehalt mit Hinter
bliebenenversorgung der Anspruch aus dem Rechts
verhältnis als Ruhegehaltsempfängerin oder Ruhege
haltsempfänger vorgeht sowie 

3. im Übrigen der Anspruch a us dem späteren Rechts
verhältnis als Versorgungsempfängerin oder Versor
gungsempfänger dem Anspruch aus dem früheren 
Rechtsverhältnis als Versorgungsempfä ngerin oder 
Versorgungsempfänger vorgeht. 

Im Falle der Gewährung einer Sonderzahlung oder einer 
vergleichbaren Leistung aus einem nachrangigen Rechts
verhältnis, wird diese Zahlung auf die nach § 5 Absatz 1 
und 2 zustehende Sonderzahlung angerechnet. Soweit die 
Sonderzahlung aus einem vorrangigen Rechtsverhältnis 
geringer ist als die Sonderzahlung aus dem Rechtsver
hältnis als Versorgungsempfängerin oder Versorgungs
empfänger, wird der Differenzbetrag auf Antrag bei dem 
nachrangigen Rechtsverhältnis ausgezahlt. Bei der An
wendung versorgungsrechtlicher Anrechnungs- , Kür
zungs- und Ruhensvorschr iften sowie Vorschriften über 
die anteilige Kürzung bleibt die Sonderzahlung außer 
Betracht. 

§ 7 

Rückforderung 

Die Zahlung der Sonderzahlungen steht unter dem Vor
behalt der Rückforderung, soweit nachträglich Tatsachen 
bekannt werden , nach denen ein Anspruch auf Gewäh
rung der Sonderzahlungen nicht bestand. § 15 Absatz 2 
des Landesbesoldungsgesetzes und § 64 Absatz 2 des 
Landesb eamtenversorgungsgesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in der jeweils geltenden 
Fassung finden entsprechende Anwendung . 

§8 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 9. Dezember 2023 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer 
Kraft. 

1102 

Artikel 2 

Änderung des Landesministergesetzes 

Das Landesministergesetz in der Fassung der Bekannt
machung vom 2. Juli 1999 (GV. NRW. S . 218), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. 
S. 407) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 7 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,,(5 ) Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Ver
braucherpreise wird den Mitgliedern der Landesre
gierung, deren Amtsverhältnis am 9. Dezember 2023 
bestand, in entsprechender Anwendung von § 2 Ab
satz 3 und § 3 Absatz 3 des Gesetzes über die Gewäh
rung von Sonderzahlungen zur Abmilderung der ge
stiegenen Verbraucherpreise in den Jahren 2023 und 
2024 für das Land Nordrhein-Westfalen vom 9. April 
2024 (GV. NRW. S . 200) 

1. für das Jahr 2023 eine einmalige Sonderzahlung in 
Höhe von 1 800 Euro und 

2. für die Monate Januar 2024 bis Oktober 2024 eine 
monatliche Sonderzahlung in Höhe von 120 Euro 

gewährt. § 6 und § 7 Satz 1 des Gesetzes über die Ge
währung von Sonderzahlungen zur Abmilderung der 
gestiegenen Verbraucherpreise in den Jahren 2023 und 
2024 für das Land Nordrhein-Westfalen finden sinn
gemäß Anwendung." 
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2. Dem§ 9 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Ver
braucherpreise wird den ehemaligen Mitgliedern der 
Landesregierung sowie den Hinterblieb enen eines 
Mitglieds der Landesregierung, denen am 9. Dezem
ber 2023 ein Anspruch auf Versorgung nach den §§ 10 
bis 14 zustand, in entsprechender Anwendung von § 5 
des Gesetzes über die Gewährung von Sonderzahlun
gen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucher
preise in den Jahren 2023 und 2024 für das Land 
Nordrhein-Westfalen 

1. für das Jahr 2023 eine einmalige Sonderzahlung in 
der Höhe gewährt, die sich nach dem jeweils maß
geblichen Ruhegeha ltssatz und den Anteilssätzen 
des Witwen- , Witwer- und Waisengeldes sowie des 
Unterhaltsbeitrags aus dem Betrag von 1800 Euro 
ergibt und 

2. für die Monate Januar 2024 bis Oktober 2024 eine 
mona tliche Sonderzahlung in der Höhe gewährt, 
die sich nach dem jeweils maßgeblichen Ruhe
gehaltssatz und den Anteilssätzen des Witwen-, 
Witwer- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbei
trags aus dem Betrag von 120 Euro ergibt. 

§ 6 und § 7 Satz 1 des Gesetzes über die Gewährung 
von Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiege
nen Verbraucherpreise in den Jahren 2023 und 2024 
für das Land Nordrhein-Westfalen finden sinngemäß 
Anwendung." 

3. Dem § 19 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

,,(7) § 7 Absatz 5 und § 9 Absatz 3 treten mit Ablauf 
des 31. Dezember 2024 außer Kraft." 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 9. Dezember 2023 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 9. April 2024 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtsch aft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Kinder, Jugend , Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 

Josefine P a u 1 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef L aum a n n 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Dorothee F e 11 e r 

Die Ministerin für Heima t, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister der Justiz 

Dr. Benjamin L i m b a c h 

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Oliver K r i s c h e r 

Die Ministerin für Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 

Silke G o r i ß e n 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Ina Brandes 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Interna tionales sowie Medien und 

Chef der Staatskanzlei 

Nathanael Li min s k i 

- GV. NRW. 2024 S. 200 

2120 

Verordnung zur Änderung der Ausbildungs
und Prüfungsordnung für 

Hygienekontrolleurinnen und -kontrolleure 

Vom 22. März 2024 

Auf Grund des § 1 Absatz 1 des Gesundheitsfachbe
rufeweiterentwicklungsgesetzes vom 6. Oktober 1987 
(GV. NRW. S. 342), der zuletzt durch Artikel 8 des Ge
setzes vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 572) ge
ändert worden ist, verordnet das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales: 

Artikel 1 

In § 23 Absatz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für Hygienekontrolleurinnen und -kontrolleure vom 
8. Juni 2017 (GV. NRW. S. 598) wird di e Angabe „2024" 
durch die Angabe „2026 " ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 22 . März 2024 

Der Minister 
für Arbeit , Gesundheit und Sozia les 

Karl-Josef Laum an n 

- GV. NRW. 2024 S. 202 

2221 

Gesetz zur Neuregelung 
des Kirchlichen Stiftungsaufsichtsrechts 

Vom 19. Januar 2024 

Aufgrund von Artikel 169 der Kirchenordnung vom 
10. Januar 2003 (KABl. 2004 , S. 86), zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 20. Januar 2022 (KABl. S . 101), 
hat die Landessynode das nachstehende Gesetz erlassen: 

Artikel 1 
Neufassung des Kirchengesetzes über die kirchliche 

Aufsicht für rechtsfähige kirchliche Stiftungen 
(Kirchliches Stiftungsaufsichtsgesetz) 

Das Kirchengesetz über die kirchliche Aufsicht für 
rechtsfähige kirchliche Stiftungen (Kirchliches Stif
tungsaufsichtsgesetz) vom 18. Januar 1979 (KABl. S. 15), 
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 
2016 (KABl. S. 84), wird wie folgt neu gefasst: 
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Präambel 

Es obliegt den Kirchen, Art und Umfang der erforderli
chen Regelungen zur Aufsich t über die kirchlichen Stif
tungen in eigener Verantwortung zu treffen. Für die 
evangelischen Stiftungen auf dem Gebiet der Evangeli
schen Kirche im Rheinland wird daher folgendes Stif
tungsaufsichtsgesetz erlassen: 

§ 1 
Geltungsbereich 

Dieses Stiftungsgesetz gilt für die rechtsfähigen kirchli
chen Stiftungen, die ihren Sitz im Gebiet der Evangeli
schen Kirche im Rheinland haben und gem äß den jewei
ligen staatlichen Regelungen durch die Evangelische 
Kirche im Rheinland als Evangelische Stiftungen aner
kannt sind . Es gilt gleichermaßen für rechtsfähige kirch
liche Stiftungen des öffentlichen Rechts , die ihren Sitz in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland ha ben . 

§2 

Kirchliche Stiftungsbehörde 

(1) Träger der kirchlichen Stiftungsaufsicht ist die Evan
gelische Kirche im Rheinland. Soweit nicht anders be
stimmt , ist kirchliche Behörde im Sinne der jeweiligen 
landesgesetzlichen Regelung und im Sinne dieses Geset
zes die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. Die Kirchenleitung kann die Stiftungsauf
sicht dem Landeskirchenamt übertragen. 

(2) Die kirchliche Stiftungsbehörde ist zuständige Stelle 
im Rahmen des staatlichen Feststellungsverfahrens im 
Sinne der jeweiligen landesgesetzlichen Regelung. 

§3 
Kirchliche Stiftungsaufsicht 

(1) Rechtsfähige kirchliche Stiftungen unterliegen der 
Aufsicht der kirchlichen Stiftungsbehörde (kirchliche 
Stiftungsaufs icht) . 

(2) Die kirchliche Stiftungsbehörde wacht insbesondere 
darüber, dass die kirchlichen Stiftungen nach Maßga be 
des kirchlichen und staatlichen Rechts , des Willens der 
Stifterin oder des Stifters sowie des Stiftungsgeschäfts 
und der Satzung der Stiftung einschließlich der Zuord
nung zur Kirche verwaltet werden. Soweit weder durch 
den Stifterwillen noch durch die Satzung die Art der Ka
pitalerhaltung konkretisiert ist , sollte der Stiftungsvor
stand bestrebt sein, unter Berücksichtigung der Stif
tungszwecke das Stiftungsgrundstockkapita l real zu er
halten. 

(3) Die Zuordnung zur Kirche wird durch die Verfolgung 
kirchlicher Zwecke oder die Wahrnehmung kirchlicher 
Aufgaben und das Maß der institutionellen und perso
nellen Verbindung mit der Kirche einschließlich der 
kirchlichen Stiftungsaufsicht gewährleistet. 

(4) Die gesetzlichen Zuständigkeiten der staatlichen 
Stiftungsbehörden bleiben unberührt. 

(5) Über kirchliche Stift ungen , die sich dem Diakoni
schen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe angeschlossen 
haben, kann die kirchliche Stiftungsbeh örde die Aufsicht 
mit Unterstützung und Beratung des Vereins Diakoni
sches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. führen. 

(6) Sofern die entsprechend e landesrechtliche Regelung 
dies zulässt, kann die kirchliche Stift ungsbehörde auf 
Antrag einer Stiftung für einen b estimmten Teil des 
Grundstockvermögens eine zeitlich begrenzte Ausnahme 
von § 83 c Absatz 1 Satz 1 BGB zulassen , wenn dadurch 
die dauernde und nachhaltige Erfüllung des S tiftungs
zwecks nicht beeinträchtigt wird. 

§4 
Aufsichtsgrundsätze 

(1) Die kirchliche Stiftungsbehörde hat den bei Errich
tung der Stiftung zum Ausdruck gekommenen Willen, 
hilfsweise den mutmaßlichen Willen der Stifterin oder 
des Stifters zu beachten. Sie verfolgt ein kirchliches 
Rechtsaufs ichtsverständnis, welches aufgaben- , ressour
cen- und risikoorientiert ausgerichtet ist und berät und 

unterstützt Stifterinnen und Stifter sowie Stiftungen 
und deren Organe. 

(2) Im Rahmen einer gestuften Aufsicht stärkt sie die 
Selbstständigkeit der Stiftung und die Eigenverantwort
lichkeit des Handelns der Organe der Stiftung. 

§5 
Unterrichtung 

(1) Die zuständigen Stiftungsorgane sind verpfli chtet, 
die kirchliche Stiftungsbehörde unverzüglich über alle 
wesentlichen Vorgänge der Stiftung zu unterrichten. Da
rüber hinaus kann sich die kirchliche Stiftungsbehörde 
jederzeit über alle Angelegenheiten der kirchlichen Stif
tungen unterrichten lassen und Berichte anfordern. 

(2) Liegen der kirchlichen Stiftungsbehörde Anhalts
punkte dafür vor, dass bei der Verwaltung der Stiftung 
gegen gesetzliche Bestimmungen oder di e Satzung ver
stoßen wurde, kann sie hierzu Auskunft und die Vorlage 
von Unterlagen zur Einsichtnahme verlangen. 

(3) Im Rahmen einer ordnungsgemäßen Aufsicht kann 
sie im erford erlichen Umfang eine wei tergehende Prü
fung vornehmen oder auf Kosten der Stiftung vorneh
men lassen. 

§6 

Prüfung 

(1) Der Stiftungsvorstand ist verpflichtet, die Grund
sätze ordnungsmäßiger Buchführung anzuwenden und 
der kirchlichen Stiftungsbehörde innerhalb von zwölf 
Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres eine Jahresab
rechnung (Einnahmen-/ Ausgabenrechnung und Vermö
gensrechnung beziehungsweise kaufmännischer Jahres
abschluss) mit einer Vermögensübersicht und einem Tä
tigkeitsbericht samt Bericht über die Erfüllung der 
Stiftungszwecke vorzulegen. Die k irchliche Stiftungsbe
hörde kann eine kürzere Vorlagefrist festlegen, insbeson
dere wenn vorangegangen e J ahresabrechnungen bean
standet w urden oder die Stiftung wiederholt ihrer Ver
pflichtung nach Satz 1 verspätet nachgekommen ist. Sie 
kann auch weitere erläuternde Unterlagen zum Jahres
abschluss anfordern. 

(2) Wird die Jahresabrechnung einer Stiftung durch eine 
Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer oder 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine vereidigte 
Buchprüferin oder einen vereidigten Buchprüfer oder 
Buchprüfungsgesellschaft oder eine vergleichbare Stelle 
(Abschlussprüferin oder Abschlussprüfer) geprüft , hat 
sich diese Prüfung insbesondere auf die Erha ltung des 
Grundstockvermögens und die satzungsmäßige Verwen
dung der Stiftungsmittel zu erstrecken. 

Die kirchliche Stiftungsbehörde soll in diesem Fall von 
einer nochmaligen Prüfung ab sehen. Sie kann im erfor
derlichen Umfa ng eine weitergehende Prüfung vorneh
men oder auf Kosten der Stiftung vornehmen lassen. Die 
kirchliche Stiftungsbehörde kann bei Stiftungen, die 
jährlich im Wesentlichen gleichbleibende Einnahmen 
und Ausgaben a ufweisen, die Prüfung der Abrechn ungen 
auch für mehrere Jahre zusammenfassen . 

(3) Stiftungen, die ihren Auftrag nach Art eines Ge
schäftsbetriebes unter betriebswirtschaftlichen Ge
sichtspunkten wahrnehmen , haben die Jahresrechnung 
entsprechend Absatz 2 Satz 1 prüfen zu lassen. Bei klei
neren Stiftungen oder Förderstiftungen ist eine Prüfung 
durch eine unabhängige sachkundige Dritte oder einen 
unabhängigen sachkundigen Dritten ausreichend. 

(4) Im Tätigkeitsbericht in der Jahresabrechnung ist 
auch auf die Veränderung bei stiftungsgetragenen Ein
richtungen sowie a uf Chancen und Risiken für das Stif
tungsvermögen einzugehen. Wenn der Prüfbericht einen 
Lagebericht erhä lt , kann auf den Tätigkeitsbericht ver
zichtet werden . 

(5) § 7 gilt entsprechend. 

§ 7 

Beanstandung, Anordnung, Zwangsmittel 

(1) Die kirchliche Stiftungsbehörde kann Beschlüsse und 
Maßnahmen der Stiftungsorgane, die dem in dem Stif-
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tungsgeschäft oder in der Sa tzung zum Ausdruck ge
brachten Willen der Stifterin oder des Stifte rs wider
sprechen , beanstanden und verlangen , dass diese inner
halb einer von ihr bestimmten , angemessenen Frist 
a ufgehoben oder r ückgängig gemacht werden . Beanstan
dete Beschlüsse oder Maßnahmen dürfen nicht vollzogen 
werden. 

(2) Unterlässt ein Stiftungsorgan eine rechtlich gebotene 
Maßnahme, kann die kirchliche Stiftungsbehörde anord
nen , dass die Maßnahme innerhalb einer von ihr be
stimmten Fr ist durchgeführt wird . 

(3) Kommt d ie Stiftung oder ein Stiftungsorgan einer 
Anordnung der kirchlichen Stiftungsbehörde binnen ei
ner von der kirchlichen Stiftungsbehörde gesetzten Frist 
nicht nach , kann die kirchli che Stiftungsbehörde die An
ordnung mit Zwangsmitteln unter den Voraussetzungen 
des Verwaltungsvollst reckungsgesetzes des jeweiligen 
Landes, in dem die Stiftung ihren Sitz hat , vollstrecken . 

§8 
Abberufung von Organmitgliedern, 

Sachwalterbestellung 

(1) H a t sich ein Mitglied eines S tiftungsorgans einer 
groben Pflichtverletzung schuldig gemacht oder ist es 
zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner der St iftung 
gegenüber bestehenden Pflichten nicht in der Lage, k ann 
di e kirchliche Stiftungsbehörde die Abberufung dieses 
Mitglieds und die Berufung eines neuen Mitglieds an 
dessen Stelle verlangen . Sie kann dem Mitglied die 
Wahrnehmung seiner Geschäfte einstweilig untersagen . 

(2 ) Kommt die Stiftung der nach Absatz 1 Satz 1 getrof
fenen Anordnung nicht nach, kann die kirchliche Stif
tungsbehörde die Abberufu ng des Mi tglieds verfügen 
und eine andere Person a n dessen Stelle berufen . 

(3) Wenn der Vorstand oder ein anderes Organ der Stif
tung seine Aufgaben nicht wahrnehmen kann, weil Mit
glieder des Organs fehlen , hat die kirchliche Stiftungsbe
hörde in dringenden Fällen auf Antrag einer Beteiligt en 
oder eines Beteiligten oder von Amts wegen notwendige 
Maßnahmen zu treffen , um die Handlungsfähigkeit des 
Organs zu gewährleisten. Die kirchliche Stiftungsbe
hörde ist insbesondere befugt , Organmitglieder befristet 
zu bestellen oder von der satzungsmäßig vorgesehenen 
Zahl von Organmitgliedern befristet abzuweichen , ins
besondere indem die kirchliche Stiftungsbehörde ein
zelne Organmitglieder mit Befugnissen aussta ttet , die ih
nen nach der Satzung nur gemeinsam mit anderen Or
ganmitgliedern zustehen. 

(4) Die kirchliche Stiftungsbehörde ka nn einem von ihr 
bestellten Organmitglied b ei oder nach der Bestellung 
eine angemessene Vergütung auf Kosten der Stiftung be
willigen , wenn das Verm ögen der Stiftung sowie der Um
fa ng und die Bedeutung der zu erledigenden Aufga ben 
dies rec htfertigen. Die kirchliche Stiftungsbehörde ka nn 
die Bewilligung der Vergütung mit Wirkung für die Zu
kunft ändern oder a ufheben . Eine solche Vergütung kann 
in Ausnahmefällen auch von der kirchlichen Stiftungs
behörde getragen werd en. Ein solcher Ausnahmefall liegt 
insbesondere vor, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Stiftung die Überr1ahme der Kosten für die Vergü
t ung nicht erlauben . Andern sich die wirt s<::haftlichen 
Verhältnisse der Stiftung derart , dass sie zur Ubernahme 
der Kosten für die Vergütung wieder in der Lage ist , 
k ann die kirchliche St iftungsbehörde die vo n ihr getra
gene Vergütung ersetzt verlangen. 

(5) Reichen die Befugnisse der kirchlichen Stiftungsbe
hörde nach diesem Stiftungsgesetz nicht aus, um eine 
dem Willen der Stifterin oder des S tifters entsprechende 
Verwaltung der Stiftung zu gewährleisten oder wieder
herzustellen, kann di e ki rchliche Stiftu ngsbehörde d ie 
Durchführung der Beschlüsse und Anordnungen auf 
Kosten der Stiftung einem Sachwalter übertragen. Des
sen Aufga benbereich und Vollmacht sind in einer Bestel
lungsurkunde festzulegen. 

§9 
Geltendmachung von Ansprüchen 

Erlangt die kirchliche St iftungsbehörde von einem Sach
verhalt Kenntnis, der Scha densersatzanspr üche der Stif-

tung gegen Mitglieder der Stiftungsorgane begründen 
könnte, kann sie der Stiftung eine vertretungsberechtigte 
Per son zur Klärung der Durchsetzung ihrer Ansprüche 
best ellen . Die Kosten entsprechender Maßnahmen t rägt 
die Stiftung.§ 8 Absatz 4 S . 3, 4 gelten entsprechend . 

§ 10 
Zustimmungserfordernis 

(1) Beschlüsse zur Änderung der Satzung, zur Zulegung 
oder zur Zusammenlegung der Stiftung sowie zur Auflö
sung der Stiftung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
unbeschadet der staatlichen Genehmigung der schr iftli
chen Genehmigu ng durch die kirchliche Stiftungsbe
hörde. Die S tifterin oder der S tifter ist hierzu nach Mög
lichkeit anzuhören. 

(2) Für die Aufhebung der S tiftung durch die staatliche 
Stiftungsbehörde gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Die Genehmigung nach Absatz 1 ist zugleich die Zu
stimmung im Sinne der jeweiligen landesgesetzlichen 
Regelungen . 

§ 11 
Genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte 

und Rechtsakte 

(1) Der aufsichtlichen Genehmigung bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit: 

a ) die Gründung und die Auflösung von Gesellschaften , 
der Erwerb und die Veränderung von Beteiligungen 
daran ; ausgenommen sind der Erwerb oder der Ver
kauf von Beteiligungen an Gesellschaften im Rahmen 
der ordentlichen Vermögensverwaltung, 

b ) die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken 
oder grundstücksgleichen Rechten. 

(2) Die Genehmigung im Sinne von Absa tz 1 Buchstabe 
a ) kann die kirchliche Stiftungsbehörde von der Erstre
ckung aufsichtsrechtlicher Regelungen a uf die Gesell
schaft abhängig machen . 

(3) Zum Zwecke der Verfahrensvereinfachung kann die 
kirchliche Stiftungsbehörde für Rechtsgeschäfte und 
Rechtsakte nach Absatz 1 di e Zustimmung bereits im Vo
raus schriftlich erteilen. Diese Zustimmung kann von der 
Erfüllung von Auflagen abhängig gemacht werden. 

§ 12 
Stiftungsverzeichnis, Vertretungsbescheinigung 

(1 ) Die rechtsfähigen kirchlichen Stiftungen werden in 
das Stiftungsverzeichnis der Evangelischen Kirche im 
Rheinland aufgenommen. Es ist kein öffentliches Stif
tungsverzeichnis . Eintragungen im Stiftungsverzeichnis 
begründen nicht die Vermutung ihrer Richtigkeit. 

(2) In das Stiftungsverzeichnis sind folgende Angaben 
über die kirchlichen Stiftungen aufzunehmen: 
a) Name, Sitz und Zweck , 
b) Datum der Entstehung und der Anerkennung durch 

die kirchliche Stiftungsaufsicht, 

c) aktuelle Stiftungssatzung, 
d) zuständige staatliche Stiftungsbehörde, 

e) vertretungsberechtigte Organe und Per sonen sowie 
die Art ihrer Vertretungsberechtigung, 

f) Namen und Anschriften der Mitglieder der Organe. 

(3) Die zuständigen Stiftungsorgane sind verpflichtet, 
die kirchliche S tiftungsbehörde unverzüglich über die 
personelle Zusammensetzung der Organe der Stiftung 
einschließlich des Vorsitzes und stellvertretenden Vorsit
zes und jede Änderung derselben zu unterrichten . 

(4) Kirchliche Stiftungen können gemäß d en jeweiligen 
landesgesetzlichen Regelungen in das elektronische Stif
tungsverzeichnis des jeweiligen Landes aufgenommen 
werden. Das Einvernehmen der kirchlichen Stiftungsbe
hörde im Sinne der jeweiligen landesgeset zlichen Rege
lung gilt als erteilt. 

(5) Die kirchliche Stiftungsbehörde stellt für nicht dem 
Stiftungsregistergesetz unterliegenden Stiftungen auf 
Antrag eine Bescheinigung darüber aus, wer nach Maß-
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gabe der Satzung und der von der Stiftung mitgeteilten 
Angaben zur Vertretung der Stiftung berechtigt ist (Ver
tretungsbescheinigung). 

§ 13 
Anfallberechtigung 

Bei Auflösung oder Aufhebung einer kirchlichen Stiftung 
fällt das Vermögen für den Fall , dass es an einer Bestim
mung zur Anfallberechtigung durch oder aufgrund der 
Satzung fehlt , an die Evangelische Kirche im Rheinland. 
Das Vermögen soll unmittelbar und ausschließlich mög
lichst für die in der Satzung festgelegten Zwecke ver
wendet werden. 

§ 14 
Rechtsweg 

Gegen Maßnahmen der kirchlichen Stiftungsbehörde ist 
der kirchliche Verwaltungsrechtsweg gegeben. § 18 des 
Verwaltungsgerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche 
in Deutschland ist entsprechend anzuwenden. 

§ 15 
Verwaltungsvorschriften 

Die Kirchenleitung kann die zur Durchführung dieses 
Stiftungsgesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften 
und eine Gebührenordnung erlassen. 

§ 16 
Schriftform 

Soweit dieses Stiftungsgesetz keine besondere Form vor
sieht , ist Textform ausreichend. 

§ 17 
Evaluation 

Die kirchliche Stiftungsbehörde soll fünf Jahre nach 
dem Inkrafttreten des Stiftungsgesetzes die Zweckmä
ßigkeit und Wirksamkeit einer Uberprüfung unterziehen. 

§ 18 
Veröffentlichung 

Dieses Stiftungsaufsichtsgesetz sowie a lle Änderungen 
werden im kirchlichen Amtsblatt und nach Möglichkeit 
jeweiligen staatlichen Amtsblatt innerhalb des Gebietes 
der Evangelischen Kirche im Rheinland veröffentlicht . 

Artikel 2 
Aufhebung der Gebührenordnung 

Die Ordnung betreffend die Erhebung von Gebühren für 
die Aufsicht über rechtsfähige kirchliche Stiftungen (Ge
bührenordnung für Stiftungen) vom 24. August 2000, zu
letzt geändert durch Verordnung vom 18. November 2011 
(KABl. 2012, S . 5), wird aufgehoben . 

Artikel 3 
Inkrafttreten/ Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsbla tt in Kraft . Gleichzeitig tritt das 
Kirchengesetz über die kirchliche Aufsicht für rechtsfä
hige kirchliche Stiftungen (Kirchliches Stiftungsauf
sichtsgesetz) vom 18. Januar 1979 (KABl. S. 15), zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2016 
(KABl. S. 84), außer Kraft. 

Düsseldor f, 19. Januar 2024 

(Siegel) 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Die Kirchenleitung 

Dr. W e u s m a n n 

- GV. NRW. 2024 S. 202 
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Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/ 
EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen in der Bauordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
(BARL-BauO-VO NRW) 

Vom 12. März 2024 

Auf Grund des § 87 Absatz 2b der Landesbauordnung 
2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) , die zuletzt 
durch Gesetz vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172) 
geändert worden ist , verordnet das Ministerium für Hei
mat , Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes 
Nor drhein-Westfa len: 

§1 

Inhaltliche Anforderungen an das Studium 
des Bauingenieurwesens 

(1) Die theoretischen und praktischen Inhalte eines Stu
diums der Fachrichtung Bauingenieurwesen im Sinne 
des § 67 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 BauO NRW 2018 in 
der jeweils geltenden Fassung müssen auf die umfassen
den Berufsaufgaben sowie auf die beruflichen Fähigkei
ten und Tä tigkeiten von Bauingenieurinnen und Bauin
genieuren ausgerichtet sein. Deren Tä tigkeit umfasst im 
Wesentlichen die Planung, den Entwurf, die Konstr uk
tion , die Ausführung, die Instandhaltung, den Betrieb 
und den Rückbau von Gebäuden und baulichen Anlagen 
jeder Art, insbesondere in den Bereichen des Hoch-, Ver
kehrs- , Tief und Wasserbaus. 

(2) Im Rahmen eines auf das Bauingenieurwesen ausge
richteten Studiengangs mit der Bezeichnung „Bauinge
nieurwesen" oder entsprechenden Studiengängen mit 
mindestens drei Studienj ahren (entspricht 180 ECTS
Leistungspunkten) müssen mindestens 135 ECTS
Punkte in Studienfächern erworben werden, die dem 
Bauwesen zugeordnet werden können. Hierzu gehören: 

1. S tudienfächer, die ein fundi ertes Grundlagenw issen 
im thematisch-na turwissenschaftlichen Bereich ver
mitteln: insbesondere höhere Mathematik, technische 
Mechanik, Bauphysik , Bauchemie, und Baustoffkunde 
und technisches Dar stellen, 

2. Studienfächer, die allgemeine fachspezifische Grund
lagen des Bauingenieurwesens vermitteln: insbeson
dere Baukonstruktion/Objektplanung Gebäude, Trag
wer kslehreplan ung, Bauinformatik/ Geoinforma tik, 
Digitales Bauen , numerische Modellierung, Geotech
nik und Geodäsie, 

3. Studienfächer, die spezifische Kenntnisse des konst
ruktiven Ingenieurbaus vermitteln: insbesondere Bau
statik , Massivbau (Beton- , Stahlbeton- und Mauer
werksbau) , Stahl- und Metallbau, Holzbau, Verbund
bau , Glasbau und Kunststoffe , Br ückenbau , 

4. Studienfächer, die vertiefte Kenntnisse in bauingeni
eurspezifischen Spezialbereichen vermitteln: insbe
sondere Wasserwirtschaft, Wasserbau, Siedlungswas
serwirtschaft, Abfallwirtschaft und Altlasten , Ver
kehrsplanung, öffentliche Verkehrssysteme und 
Verkehrswege (Straße, Schiene) Straßenwesen , 

5. Studienfächer, die vertiefte Kenntnisse des Bauma
nagements vermitteln , insbesondere Bauprojektma
nagement, Bauprozessmanagement und Baubetriebs
wirtschaft , Bauplanungsmanagement und 

6. Studieninhalte, die weitere allgemeine Grundlagen 
vermitteln, insbesondere Baurecht (Planungsrecht, 
Ordnungsrecht), Zivilrecht (Verträge, Haftung), Bauen 
im Bestand , Okologie , Fremdsprachen (Fachwort
schatz) und technische Gebäudeausrüstung. 

(3) Der Anteil der Studienfächer in Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 4 muss dabei mindestens 110 ECTS
Punkte betragen , wobei aus Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
bis 3 jeweils mindestens 20 ECTS-Punkte erworben sein 
müssen . 
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§2 
Voraussetzungen für die Eintragung 

(1) Ergänzend zu § 67 Absatz 4 BauO NRW 201 8 ist auf 
Antrag in die Li ste der Bauvorlageb erechtigten nach 
§ 67 Absatz 3 Nummer 2 Bauü NRW 201 8 auch einzu
tragen , 

1. wer in Bezug auf die Studienanforderungen einen Aus
bildungsnachweis nach Artikel 11 der Rich tlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S . 22; 
L 271 vom 16.10 .2007, S. 19; L 93 vom 4.4. 2008 , S. 28 ; L 
33 vom 3.2.2009, S . 49 ; L 305 vom 24.10.2014, S . 115), 
die zuletzt durch den Delegierten Beschluss (EU) 
2023/2383 der Kommission vom 23. Mai 2023 (ABI. L 
2023/2383, vom 9. 10.2 023 , ELI: http ://data .europa.eu/ 
eli/dec_del/2 023/2383/oj) geändert worden ist, besitzt , 
soweit diese in einem anderen Mitgliedstaa t der E uro
päischen Union oder ein em diesem durch Abkommen 
gleichgestellten Staat erforderlich sind, um in dessen 
Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und Aus
übung dieses Berufes zu erhalten und 

2. dessen Ausbildungsnachweis den Anforderungen nach 
Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG 
genügt. 

(2) Absatz 1 gilt auch für eine Antragstellerin oder einen 
Antrags teller, die oder der nachweist , dass sie oder er 

1. diesen Beruf ein Jahr lang vollzeitbeschäftigt oder 
während einer entsprechenden Gesamtdauer in Teil
zeit während der vorhergehenden zehn Jahre in Mit
gliedstaaten der E urop äischen Union oder einem 
gleichgestellten Staat ausgeübt ha t , sofern der Beruf 
im Niederlassungsmitgliedstaat nicht reglementiert 
ist , 

2. im Besitz eines Befähigungs- oder Ausbildungsnach
weises ist , der den Anforderungen nach Artikel 13 Ab
satz 2 Sa tz 2 der Ri chtlinie 2005/3 6/EG genügt ; die 
Berufserfahrung nach Nummer 1 ist nicht erforder
lich, wenn der Befähigungs- oder Ausbildungsn ach
weis einen reglementierten Ausbildungsgang nach Ar
tikel 3 Absatz 1 Buchsta be e der Richtlinie 2005/3 6/ 
EG bestä tigt und 

3. keine wesentlichen Unterschiede nach § 67 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 BauO NRW 201 8 bestehen. 

(3) Eine Eintragung in di e Liste nach Absatz 1 oder 2 er
folgt nicht, wenn die Antragstellerin oder der Antrag
steller a ufgrund einer Regelung eines anderen Landes 
ba uvorlageberechtigt is t. § 67 Absatz 3 Nummer 2 zwei
ter H albsatz BauO NRW 201 8 gilt en tsprechend. 

(4) Über den Antrag nach Absatz 1 oder 2 ist innerhalb 
von drei Monaten nach Vorlage der vollständigen Unter
lagen zu entscheiden ; die Anerkennungsbehörde kann 
die Frist gegenüber der Antragstellerin oder dem An
tragsteller einmal um bis zu einen Mona t verlängern. Die 
Fristverlängerung und deren Ende sind ausreichend zu 
begründen und der Antr ags tellerin oder dem Antragstel
ler vor Ablauf der urspr ünglichen Fr is t mitzuteilen . 

(5) Antragstellerinnen und Antragsteller müssen über 
für die Ausübung der Tätigkeit ausreichende Kenntnisse 
der deutschen Sprache verfügen . Bestehen im Einzelfa ll 
Zweifel an ausreichenden Kenntnissen der deutschen 
Sprache, kann nach Eintragung eine Überprüfung der 
Sprachkenntnisse vorgenommen werden . 

§3 
Verfahren der Eintragung 

(1) Antragstellerinnen und Antragsteller haben Unterla 
gen nach Artikel 50 Absatz 1 der Richtlinie 2005/3 6/EG 
in Verbindung mit Anhang VII Nummer 1 Buchstabe a 
und b Sa tz 1 der Richtlinie 2005/3 6/EG sowie auf Anfor
derung nach Anhang VII Nummer 1 Buchstabe b Unter
absatz 2 der Richtlinie 2005/3 6/EG vorzulegen. Gibt die 
Antragstellerin oder der Antragsteller an , hierzu nicht in 
der Lage zu sein , wendet sich die Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfa len zur Beschaffung der erforderlichen 
Unterlagen an das Bera tungszentrum nach Ar tikel 57b 
der Richtlinie 2005/3 6/ EG, die zuständige Behörde oder 
eine Ausbildungsstelle. 

(2) Bei Ausbildungsnachweisen nach Ar tikel 50 Absatz 3 
der Richtlinie 2005/3 6/EG kann die Ingenieurkammer
Bau Nordrhein-Westfalen bei berechtigten Zweife lri von 
der zuständigen Stelle des Ausstellungsstaates die Uber
pr üfung der Kriterien nach Artikel 50 Absatz 3 Buch
sta be a bis c der Richtlinie 2005/3 6/EG verlangen. 

(3) War di e Antragstellerin oder der Antragsteller bereits 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem gleichgestellten Staat tätig, kann die Ingeni
eurka mmer-Ba u Nordrhein-Westfale n im Fall berechtig
ter Zweifel von der im Herkunftsstaat zuständigen Be
hörde eine Bestätigung der Ta tsache verlangen , dass die 
Ausübung dieses Berufes durch den Antragsteller nicht 
a ufgrund schwerw iegenden standeswidr igen Verhaltens 
oder einer Verurteilung wegen strafbarer Handlungen 
untersagt worden ist. 

(4) Im Übrigen fi nden d ie Vorschr iften des Artikel 50 Ab
sa tz 1 der Richtlin ie 2005/3 6/EG in Verbindung mit An
hang VII Nummer 1 Buchstabe d bis g der Richtlinie 
2005/3 6/EG Anwendung. 

(5) Die auf Verlangen übermittelten Unterlagen und Be
scheinigungen d ürfen bei ihrer Vorlage nich t ä lter als 
drei Monate sein. 

(6) Der Informa tionsa ustausch erfolgt über das Binnen
markt-Informationssystem (IMI). 

§4 
Bescheinigungen 

(1) Über die Eintragung in d ie Liste der Bauvorlagebe
rechtigten nach § 67 Ab satz 3 Nummer 2 BauO NRW 
201 8 ist eine Besch einigung auszustellen . 

(2) Die Liste enthä lt folgende Angaben: 

1. Zeitpunkt der Eintragung, 

2. Familienname, Geburtsname und Vornamen , 

3. Geburtsda tum, Geburtsort und Geschlecht, 

4. Akademische Grade und Titel , 

5. Ladungsfähige Adresse, 

6. Staa tsangehör igkeit des Antragsteller s und 

7. S taat , in dem die Berufsqualifika tion erworben wurde 

(3) Die Eingetragenen hab~n der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen eine Anderung ihrer eingetragen en 
Daten unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Für die Löschung gilt § 29 Absatz 2 und 3 des Bau
kammerngesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. 
S. 1385) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

§ 5 
Mitgliedschaft in der Ingenieurkammer-Bau 

Nordrhein-Westfalen 

Mit der Eintragung in die Liste werden die eingetrage
nen Personen Mitglied der Ingenieurkammer-Bau Nord
rhein-Westfalen soweit ihre Mitgliedschaft nicht nach 
§ 1 Absa tz 5 des Bauka mmerngesetzes begründet werden 
kann. 

§6 
Ausgleichsmaßnahmen 

(1) An t ragstellerinnen und Ant ragsteller, die nicht in die 
Li ste nach § 67 Absa tz 3 Nummer 2 Bauü NRW 2018 
eingetragen werden können, weil sie aufgrund von we
sentlichen Unter schieden nicht über eine gleichwertige 
Berufsqualifikation verfügen und di e über einen Ausbil
dungsnachweis verfügen , der dem Berufsqua lifika tions
niveau nach Artikel 11 Buchstabe b, c, d oder e der 
Richtlinie 2005/3 6/ EG entspricht, können zwecks Ein
tragung in die Liste als Ausgleichsmaßnahmen einen 
höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang a bsolvieren 
oder eine Eignungsprüfung ablegen. 

(2) Beantragt eine Inhaberin oder ein Inhaber einer Be
rufsqua lifikation nach Artikel 11 Buchsta be a der Richt
linie 2005/36/EG die Anerkennung ihrer oder seiner Be
rufsqua lifikationen , so kann die Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen sowohl einen Anpassungslehrgang 
als auch eine Eignungsprüfung vorschreiben. 
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(3) Die Einzelheiten zur Durchführung von Ausgleichs
maßnahmen werden durch Satzung der Ingenieurkam
mer-Bau Nordrhein-Westfalen nach § 10 des Baukam
merngesetzes festgelegt. 

(4) Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
kann mit anderen zuständigen Stellen innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland landesübergreifende Ver
einbarungen zur Durchführung von Ausgleichsmaßnah
men schließen. 

§7 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, 12 . März 2024 

Die Ministerin 
für Heima t, Kommunales, Bau und Digitalisierung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ina S c h a r r e n b a c h 

- GV. NRW. 2024 S. 205 

8302 

Verordnung über die örtliche Zuständigkeit für die 
Durchführung des Sozialen Entschädigungsrechtes 

bei Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt im Ausland 

(Auslandszuständigkeitsverordnung 
Nordrhein-Westfalen - AuslZustV NRW) 

Vom 22. März 2024 

Auf Grund des § 7 des Ausführungsgesetzes Sozialge
setzbuch XIV Nordrhein-Westfalen vom 19. Dezember 
2023 (GV. NRW. S. 1431) verordnet das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales : 

§ 1 

Regelungsgegenstand 

Diese Verordnung regelt die besondere örtliche Zustän
digkeit für die Durchführung des Sozialen Entschädi
gungsrechts nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 sowie 
§ 3 und 4 Absatz 2 der Auslandszuständigkeitsverord
nung vom 6. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 303) in 
der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden AuslZustV, 
innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalens . 

§2 

Örtliche Zuständigkeit bei Antragstellung durch 
Geschädigte 

(1) Örtlich zuständig für die Durchführung des Sozialen 
Entschädigungsrechts nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Num
mer 9 AuslZustV ist 

1. der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, wenn eine 
geschädigte Person Leistungen der sozialen Entschä
digung beantragt, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli
chen Aufenthalt in den Staaten Polen, wenn der 
Nachname mit einem der Buchstaben von N bis Z be
ginnt, oder Ungarn hat und 

2. der Landschaftsverband Rheinla nd , wenn eine ge
schädigte Person Leistungen der sozialen Entschädi
gung beantragt , die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in den Staaten Belgien oder Niederlande 
hat. 

(2) Absatz 1 findet im Anwendungsbereich von § 3 Ab
satz 1 Satz 2 und Absatz 2 sowie § 4 Absatz 2 jeweils in 
Verbindung mit § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 Au
slZustV entsprechende Anwendung. 

§3 
Zuständigkeit bei Antragstellung durch Angehörige, 

Hinterbliebene, Nahestehende und weitere Berechtigte 

Beantragen Angehörige, Hinterbliebene oder Naheste
hende der geschädigten Person sowie weitere Berechtigte 
nach Kapitel 2 Abschnitt 2 des Vier zehnten Buches Sozi
algesetzbuch vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S . 2652) in 
der jeweils geltenden Fassung Leistungen der sozialen 
Entschädigung, ist nach Maßgabe von § 3 Absatz 1 
Satz 1 AuslZustV der Landschaftsverband zuständig, bei 
dem die geschädigte Person Leistungen der sozialen Ent
schädigung beantragt hat oder hatte . 

§4 

Übergangsregelung 

Die örtliche Zuständigkeit bei Antragstellungen vor dem 
1. Januar 2024 bleibt unberührt. 

§ 5 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 22. März 2024 

Der Minister für Arbeit , 
Gesundheit und Soziales des Nordrhein-Westfalen 

Karl-Josef Laum a n n 

- GV. NRW. 2024 S . 207 

Bekanntmachung 
Neuaufstellung des Regionalplans OWL 

für den Regierungsbezirk Detmold 

Vom 9. April 2024 

Der Regionalrat Detmold hat in seiner (Sonder-) Sitzung 
am 31. Januar 2024 den Beschluss zur Neuaufstellung 
des Regionalplans OWL für den Regierungsbezirk 
Detmold, festgestellt. 

Diese Neuaufstellung hat mir die Regionalplanungsbe
hörde Detmold mit Bericht vom 31. Januar 2024 - Akten
zeichen: 32Neuaufstellung RPlan OWL - gemäß§ 19 Ab
satz 6 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) , das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) 
geändert worden ist, angezeigt. 

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Ver
öffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen. 

Gemäß § 10 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) 
vom 22 . Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986) , das zuletzt 
durch das Gesetz zur Änderung des ;Raumordnungsgeset
zes und anderer Vorschriften (ROGAndG) vom 22 . März 
2023 geändert worden ist, wird die Neuaufstellung des 
RP OWL bei der Bezirksregierung Detmold mit den dort 
genannten Unterlagen auf der Internetseite der Bezirks
regierung Detmold unter https://www.bezreg-detmold . 
nrw.de veröffentlicht. Zusätzlich wird eine Einsicht
nahme bei der Bezirksregierung Detmold, Dezernat 32 -
Regionalentwicklung - Leopoldstraße 15 in 32 756 Det 
mold, zu den allgemeinen Offnungszeiten (montags bis 
donnerstags 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags 07:30 Uhr 
bis 15:00 Uhr) gewährt. 

Die Neuaufstellung des RP OWL wird gemäß § 10 Ab
sa tz 1 ROG mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§ 4 und 5 des ROG zu beachten. 

Ich weise darauf hin, dass gemäß § 11 Absatz 5 Satz 1 
ROG eine nach § 11 Abs.l Nr. 1 und 2 ROG beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form
vorschriften, nach § 11 Abs . 3 ROG beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, sowie eine nach § 11 Abs. 4 
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ROG beachtliche Verletzung der Vorschriften über die 
Umweltprüfung unbeachtlich werden, wenn sie nicht in
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Neuauf
stellung des Regionalplans gegenüber der Bezirksregie
rung Detmold (Regionalplanungsbehörde) unter Darle
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

Gegen die Neuaufstellung des RP OWL für den Regie
rungsbezirk Detmold kann Klage vor dem Oberverwal
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben 
werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach Be
kanntmachung zu erheben . 

Düsseldorf, den 9. April 2024 

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Dr. Alexandra Ren z - von Kin t z e 1 

- GV. NRW 2024 S . 207 
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